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Die Abgeordneten Dr. Helene Partik-Pable und Genossen haben am 

17. März 1992 unter der Nr. 2672/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "die Überprüfung der 

Verläßlichkeit von Sprengmittelbefugten" gerichtet, die folgen­

den Wortlaut hat: 

"1. Entspricht es den Tatsachen daß die Verläßlichkeit der 
Bewerber für Sprengbefugteniehrgänge nicht mehr sicherheits­
behördlich überprüft wird und, wenn ja, aus welchen Grün­
den? 

2. Welche Maßnahmen sind nach Ihrer Auffassung zu ergreifen, 
um Straftaten mit Sprengstoff möglichst auszuschlIeßen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Praxis, wonach Bewerber um Teilnahme an Kursen zur Erlangung 

der Sprengbefugnis ("Sprengbefugten-Kursen") auf Ersuchen des 

Kursveranstalters einer sicherheitsbehördlichen Vberprüfung unter­

zogen wurden, wurde insbesonders auch im Hinblick auf die Kritik 

an Sicherheitsüberprüfungen in anderen Bereichen zur Klärung der 

Frage, ob und gegebenenfalls welche Rechtsgrundlagen hiefür beste­

hen, vorerst eingestellt. 

Eine eingehende Prüfung dieser Frage durch den Verfassungsdienst 

im Bundeskanzleramt ergab im wesentlichen, daß es erforderlich 

wäre, eine ausdrückliche gesetZliche Regelung zu schaffen. Schon 
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derzeit bestehen nähere Vorschriften über die Ausbildung zum 

Sprengbefugten in der aufgrund des Arbeitnehmerschutzgesetzes 

ergangenen Verordnung vom 6. Juni 1975, BGBI.Nr. 441/1975, betref­

fend den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten. 

Soweit mir bekannt ist, wird derzeit im Bereich des Bundesministe­

riums für Arbeit und Soziales an einer Neufassung des Arbeitneh­

merschutzgesetzes im Hinblick auf die erforderliche Anpassung der 

österreichischen Arbeitnehmerschutzvorschriften an das EG-Recht 

gearbeitet. In diesem Zusammenhang ist von seiten meines Ressorts 

geplant, in nähere Gespräche mit dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales einzutreten, um die Möglichkeit der Schaffung einer 

gesotzlichen Grundlage für die überprüfung der Verläßlichkeit von 

Bewerbern um die Teilnahme an "Sprengbefugten-Kursen" in den 

genannten, ~um Bundesministerium für Arbeit und Soziales ressor­

tierenden Arbeitnehmerschutzvorschriften zu klären. 

Zu Frage 2: 

Als Maßnahme zur Verhinderung von mit Sprengmitteln begehbaren 

Straftaten kommt vor allem die Ausschließung unverläßlicher Perso­

nen vom Bezug von Schieß- und Sprengmitteln in Betracht. Diese 

Maßnahme wird von den Sicherheitsbehörden laufend aufgrund der 

Bestimmungen der §§ 30 und 31 des Schieß- und Sprengmittelgeset­

zes, BGBI.Nr. 196/1935 sowie der Verordnung BGBI.Nr. 204/1935 

("Schieß- und Sprengmittel-Monopolverordnung") - beide in der 

Fassung des GBI. f.d. L.Ö. Nr. 483/1938 - gesetzt. Die genannten 

Regelungen besagen im wesentlichen, daß ohne besonderen, durch 

die Bezirksverwaltungsbehörde oder Bundespolizeidirektion ausge­

stellten Bezugsausweis keine Sprengmittel bezogen werden dürfen. 

Vor Ausstellung eines Bezugsausweises ist die Behörde vor allem 

verpflichtet, zu überprüfen, ob nach den persönlichen Verhältnis­

sen des Bewerbers kein Mißbrauch zu erwarten ist und die Voraus­

setzungen für eine sachverständige Verwendung des Sprengmittels 

gegeben sind. Die Verläßlichkeitsprüfung hat auch bei Inhabern 

von Sprengbefugtenausweisen zu erfolgen. Bei nicht gegebener 

Verläßlichkeit ist daher auch diesem Personenkreis keine Berechti­

gung zum Bezug von Schieß- und Sprengmitteln in Form der Ausstel­

lung eines Bezugsausweises zu erteilen. 
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